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Vorwort

Wozu Privateigentum an Unternehmen? Verantwortungseigentum sucht neue 
Antworten auf diese so alte wie vernachlässigte Frage. Mit dem vorliegenden 
Buch möchte ich dazu beitragen, diesen Antworten die konstruktive rechtswis-
senschaftliche Auseinandersetzung entgegenzubringen, die sie meines Erachtens 
verdienen. 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Herbst 2023 an der Universität 
Münster als Inaugural-Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung 
sind grundsätzlich auf dem Stand der Fertigstellung des Manuskriptes im Okto-
ber 2022; Beiträge mit explizitem Bezug zum Verantwortungseigentum wurden 
bis September 2023 nachgetragen. 

Mein erster, herzlicher Dank gilt meiner Betreuerin Prof. Dr. Petra Pohlmann, 
die mich seit Jahren mit einer fantastischen Mischung aus Unterstützung und 
Zügelung begleitet hat und die mir schon zu Beginn des Promotionsprojektes in 
großem Vertrauen sämtliche Freiheiten ließ. Prof. Dr. Johann Kindl danke ich für 
die zügige Erstellung des Zweitgutachtens; ihnen beiden sowie Prof. Dr. Ingo 
Saenger außerdem für eine sehr angeregte Disputation. 

Großer Dank gebührt der Studienstiftung des deutschen Volkes für die Gewäh-
rung eines Promotionsstipendiums, das mir insbesondere die zusätzliche Zeit 
geschenkt hat, diese Arbeit so zu schreiben, wie ich es mir gewünscht habe. Prof. 
Dr. Barbara Dauner-Lieb danke ich herzlich für die Unterstützung meiner Bewer-
bung; Prof. Dr. Bettina Pfleiderer für ihr großartiges Engagement als Vertrauens-
dozentin in pandemischen Zeiten. 

Für die Gewährung großzügiger Druckkostenzuschüsse bedanke ich mich 
sehr herzlich bei der GTREU I Stiftung und der Stiftung Verantwortungseigen-
tum, stellvertretend insbesondere bei Erich Colsman und Dr. Till Wagner. Mohr 
Siebeck gilt mein Dank für die Aufnahme in die hiesige Reihe; Dr. Julia Caroline 
Scherpe-Blessing und ihrem Team für die gute Zusammenarbeit. 

Ich habe das besondere Glück, einen Forschungsgegenstand gefunden zu ha-
ben, der mich wirklich interessiert und der zugleich bei sehr vielen Menschen auf 
intensive Resonanz stößt. Das hat mir im Laufe der Jahre unzählige bestärkende 
und herausfordernde Gespräche beschert, die meine Gedanken und meine Moti-
vation beflügelt haben. Namentlich danken möchte ich Max Locher, ohne dessen 
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frühe Anregung es diese Arbeit gar nicht gäbe, sowie Gregor Ernst, Reinhard 
Ueberhorst, Armin Steuernagel, Marius Klötzer, Dr. Felicitas Sommer, Niklas 
Angebauer, Dr. Eva von Redecker, Prof. Dr. Paul Brest, Dr. Daria Bayer, Isa 
Bilgen, Max Petras, Prof. Dr. Katharina Pistor, Allan Sandham, Dr. Isabell Stamm, 
Carla Reuter, Prof. Dr. Anne Sanders und Prof. Dr. Simon Kempny. Ein besonde-
rer Dank gilt dem ‚Forschungskolleg Verantwortungseigentum‘, insbesondere 
Oskar von Homeyer, Elisabeth Pichler und Noah Neitzel, sowie meinem unver-
zichtbaren Promotionsgefährten Dr. Philip Berger.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die vielen wunderbaren Menschen in mei-
nem Leben, die mich seit dem ersten Semester begleitet haben und deren Freund-
schaft auch in den Promotionsjahren das gewesen ist, was wirklich zählt – ihr 
wisst, dass ihr gemeint seid. Mein letzter und herzlichster Dank schließlich gilt 
meiner Familie, für ihre unerschöpfliche Unterstützung und Liebe, und natürlich 
Anne – für so viel mehr, als in dieses Vorwort passt. Euch allen ist dieses Buch 
in Dankbarkeit gewidmet. 

Frei wissenschaftlich arbeiten zu dürfen ist ein unschätzbares Privileg, das 
mich von Beginn an motiviert und diszipliniert hat. Unzählige Menschen müssen 
stattdessen existenzielle Kämpfe führen, einfach weil sie weniger Glück hatten 
als ich. Auch ihnen und all denen, die an ihrer Seite stehen, ist dieses Buch in 
Verbundenheit gewidmet.

Marvin Reiff, im Dezember 2023



„All dies rückt Verantwortung ins Zentrum der Ethik,  
und zwar mit Zeit- und Raumhorizonten, die denen der Taten entsprechen.“

Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, 1984
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A. Einführung

Die Thematik der vorliegenden Untersuchung ist heute in aller Munde. Das war 
nicht immer so, sondern ist das Ergebnis eines steilen Aufstiegs: In nur drei Jahren 
wurde das „Verantwortungseigentum“ von einer kaum beachteten Nischenmate-
rie zum Gegenstand eines geradezu umstürzenden rechtspolitischen Reformvor-
habens befördert. Begleitet wurde dieser Aufstieg von einer intensiven rechtswis-
senschaftlichen Debatte, die mittlerweile ein beachtliches Ausmaß erreicht hat. 
Diese bei Beginn der Arbeit so nicht zu erwartenden Entwicklungen hatten zur 
Folge, dass der anfangs noch klar umgrenzte und rechtswissenschaftlich gänzlich 
unberührte Untersuchungsgegenstand mehrfach grundlegend verändert werden 
musste. Das Ergebnis ist eine Arbeit, die zum einen weitgehend chronologisch im 
Sinne eines umfassenden „Was bisher geschah“ gelesen werden kann. In dieser 
Lesart mag sie nachfolgender Forschung als Ausgangspunkt besonders nützlich 
sein. Zum anderen will die Arbeit den bisherigen Forschungsstand um weiterfüh-
rende Fortschritte bereichern, und zwar auf zwei Arten: Während einige Diskus-
sionen vereinfacht oder sogar ganz ad acta gelegt werden sollen, möchte sie an-
dere Debatten punktuell vertiefen oder überhaupt erst anstoßen. 

Konkret unternimmt die vorliegende Untersuchung im Wesentlichen dreierlei: 
Erstens arbeitet sie die konzeptionellen sowie rechtswissenschaftlichen Grundla-
gen der Diskussionen über das Verantwortungseigentum heraus. Zu nennen sind 
hier insbesondere dessen Strukturprinzipien, deren historische Genese sowie die 
Grenzen der Umsetzbarkeit im geltenden Recht. Zweitens untersucht die Arbeit 
eingehend die beiden rechtswissenschaftlichen Gesetzesentwürfe, die eine Um-
setzung des Konzeptes im GmbH-Recht vorschlagen. Gegenstand dieser Unter-
suchung, die zugleich umfassend auf die weitläufigen Diskussionen im gesell-
schaftsrechtlichen Schrifttum eingeht, ist neben der juristischen Überzeugungs-
kraft der beiden Entwürfe auch deren konzeptionelle Kohärenz. Drittens 
schließlich nimmt die Arbeit weiterführend das Eigentumsverständnis des Kon-
zeptes „Verantwortungseigentum“ im Lichte des Art.  14 GG in den Blick. 





B. Gang der Untersuchung und Grundlegung

Jede rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit „dem“ Verantwortungsei-
gentum steht heute vor der grundlegenden Herausforderung, zwischen einer gan-
zen Reihe sehr unterschiedlicher Bedeutungs- und Diskussionsebenen zu diffe-
renzieren. Zu nennen ist zunächst die konzeptionelle Ebene, die sich auf die 
„Idee“ Verantwortungseigentum beschränkt und dabei die Auseinandersetzung 
mit rechtswissenschaftlichen Details ganz bewusst (zunächst) ausblendet. Sie ist 
zu unterscheiden von der kautelarjuristischen Ebene, das heißt den Versuchen der 
(möglichst konzeptgetreuen) Umsetzung von Verantwortungseigentum im gel-
tenden Recht. Die dritte, gewissermaßen legislative Ebene weist über die Gren-
zen dieses geltenden Rechts hinaus und untersucht die Möglichkeiten einer Um-
setzung von Verantwortungseigentum de lege ferenda. Die dabei aufgeworfenen, 
kleinen und großen rechtlichen Fragen sind Gegenstand der vierten, genuin 
rechtswissenschaftlichen Ebene. Schließlich ist das Verantwortungseigentum so-
wohl als bloßes Konzept als auch in seinen unterschiedlichen rechtlichen Erschei-
nungsformen auf einer interdisziplinären Ebene Gegenstand weitreichender Aus-
einandersetzungen. Der Begriff „Verantwortungseigentum“ mag auf jeder dieser 
fünf Ebenen unterschiedlich verwendet und dementsprechend (miss)verstanden 
werden – im Sinne eines Konzeptes, einer Gesellschaftsstruktur, eines Reform-
vorhabens, eines Eigentumsrechtes oder einer Wirtschaftsweise.

I. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit versucht, diese notwendige Unterscheidung auch durch 
ihren Aufbau zu untermauern. Um den Einstieg in die Untersuchung zu erleich-
tern, sollen deshalb in diesem Kapitel zunächst die konzeptionellen Strukturprin-
zipien des Verantwortungseigentums knapp skizziert werden (dazu II.). Im An-
schluss werden in der gebotenen Kürze die Entwicklungslinien nachgezeichnet, 
die zu diesem heutigen konzeptionellen Verständnis geführt haben (dazu III.). 
Das anschließende Kapitel C. untersucht die Möglichkeiten zur Umsetzung des 
so verstandenen Verantwortungseigentums  im geltenden Recht. Kapitel D. wid-
met sich den rechtswissenschaftlichen Gesetzesentwürfen, die sich den Umset-
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zungsmöglichkeiten de lege ferenda verschrieben haben. Zwei der zentralsten 
dabei aufzuwerfenden Fragen sind Gegenstand von Kapitel E. Anschließend 
wird das Eigentumsverständnis als Kern des Verantwortungseigentums unter-
sucht (Kapitel F.).

II. Konzeptionelle Strukturprinzipien  
des Verantwortungseigentums

Die Befürworter des Verantwortungseigentums1 haben zur prägnanten Verdeutli-
chung von Beginn an zwei Schlagworte verwendet: Das „Sinnprinzip“ und das 
„Selbstbestimmungsprinzip“. Das Sinnprinzip bedeutet, dass die Erzielung von 
Gewinnen nicht das eigentliche Ziel des unternehmerischen Wirtschaftens, son-
dern bloßes „Mittel zum Zweck“ ist. Demgegenüber verbirgt sich hinter dem 
Selbstbestimmungsprinzip die Formel „Unternehmerschaft = Eigentümerschaft“. 
Gemeint ist, dass die Verfügungsbefugnisse – hier ist bildlich oft von dem „Steu-
errad“ des Unternehmens die Rede – „bei Menschen liegen, die eng mit dem 
Unternehmen verbunden sind“.2

So geeignet diese beiden Grundsätze auch sein mögen, um die wesentlichsten 
Ideen des Konzeptes niedrigschwellig in knappen Worten verständlich zu ma-
chen, so wenig eignen sie sich für eine präzisere konzeptionelle und rechtswis-
senschaftliche Analyse. Sie sollen deshalb in drei Strukturprinzipien übersetzt 
werden, die die innere Logik des Verantwortungseigentums weiter ausleuchten 
und besser als Grundlage der nachfolgenden Untersuchungen dienen können.3 

1 Die konzeptionelle Ausarbeitung des Verantwortungseigentums (i.F.: VE) ist bislang vor 
allem durch seine Befürworter geleistet worden. Die Nachweise werden im Rahmen dieser 
bewusst prägnanten Grundlegung daher weitgehend auf die zentralen Publikationen der Stiftung 
Verantwortungseigentum (i.F.: SVE) und der Purpose Gruppe beschränkt. Zu diesen Organisa-
tionen vgl. noch Kap. B.III.3.a), S. 39 und Kap. B.III.4.a), S. 61; zur „Orientierung“ der Ge - 
setzesentwürfe am Konzept der SVE vgl. nur Fn.  2.

2 Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 11 f., 54 f. Vgl. auch Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 
2020, 12 sowie SVE (Hrsg.), Presskit, 05.10.2020, 4. Zuletzt pointiert etwa SVE (Hrsg.), Stel-
lungnahme, 2022, 4 f. 

3 Eine Dreigliederung findet sich mit inhaltlichen Unterschieden auch bei v. Homeyer/Reiff, 
npoR 2020, 224, 224; Arnold/Burgard/Roth/Weitemeyer, ifoSD 2020 (11), 67, 67; Burgard, 
ZStV 2021, 1, 1; Vetter/Lauterbach, in: FS Grunewald 2021, 1199, 1203. Zweigeteilte Darstel-
lung dagegen etwa bei Sanders, ZRP 2020, 140, 141 f.; Reiff, ZIP 2020, 1750, 1751. 
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1. Gesellschafter als aktive Treuhänder des Unternehmens 

Als erstes Strukturprinzip soll gelten, dass die Gesellschafter einer unterneh-
menstragenden Gesellschaft4 in Verantwortungseigentum aktive „Treuhänder“ 
des jeweiligen Unternehmens sind.5 Mit „Unternehmen“6 ist dabei der „Zusam-
menhang von Menschen“7 im Sinne der realen „Wirkungseinheit“8 gemeint, de-
ren Rechtsträger die Gesellschaft ist.9 Diese Gesellschaft hat keine Gesellschafter 
im herkömmlichen Sinne, sondern sogenannte „Treuhandgesellschafter“.10 

In der Sache verbergen sich hinter dieser metaphorischen11 Bezeichnung vor 
allem zwei Aspekte: Erstens das Leitbild des persönlich engagierten Gesell-
schafters, der dem Unternehmen innerlich verbunden ist.12 Seine Gesellschafter-

4 Zum Wunsch nach einer „Rechtsform für Verantwortungseigentum“ vgl. nur Canon et al., 
VE, SVE (Hrsg.), 2019, 38; zur konzeptionellen Notwendigkeit einer gesellschaftsrechtlichen 
Umsetzung des VE noch Kap. F.III., S. 474. Zu stiftungsrechtlichen Umsetzungsversuche der 
Kautelarpraxis einschränkend noch Kap. C.III., S. 114. 

5 Vgl. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, insb. 10 ff., 39, 55; Canon et al., VE, Purpose 
(Hrsg.), 2020, insb. 9 f., 13, 15, 17, 33. 

6 Einen einheitlichen Rechtsbegriff des Unternehmens gibt es bekanntlich nicht (vgl. nur 
BGH, Urt. v. 13.10.1977 – II ZR 123/76, BGHZ 69, 334 = NJW 1978, 104, 104, Rn. II.1.; K. 
Schmidt, HandelsR, 6.  Aufl. 2014, §  3.I.1.a), S.  73 ff., Rn.  1 ff.; Hopt/Merkt, HGB, 41.  Aufl. 
2022, Einl §  1 Rn.  48). Es kann ihn auch nicht geben, weil seine Bedeutung stets abhängig vom 
jeweiligen Zweck einer konkreten Norm und damit Teil deren Auslegung sein muss, anstatt 
selbiger vorauszugehen (vgl. nur K. Schmidt, ZGR 1980, 277, 280; Dauner-Lieb, Sonderver-
mögen, 1998, 14 ff. [m. w. N.]; Leuschner, Konzernrecht, 2011, 73).

7 So Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 3: „Das Unternehmen versteht sich nicht als 
Anlageobjekt, sondern als Zusammenhang von Menschen, die gemeinsam den Zweck des Un-
ternehmens verwirklichen.“. Ähnlich Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 6 („Gemein-
schaft von zusammenarbeitenden Menschen“). Zur Ideengeschichte auch noch bei Fn.  146 f. 
(„soziokulturelle Lebensprozesse“). 

8 K. Schmidt, HandelsR, 6.  Aufl. 2014, §  3.I.1.c), S.  75, Rn.  3. Dasselbe Unternehmensver-
ständnis liegt etwa den §§  160 Abs.  2 Nr.  1, 162 InsO zu Grunde, vgl. Uhlenbruck/Zipperer, 
InsO, 15.  Aufl. 2019, §  162 Rn.  3 („das wirtschaftlich organisatorische Gebilde“). 

9 Vgl. dazu hier nur K. Schmidt, HandelsR, 6.  Aufl. 2014, §  3.IV.1.a), S.  92 f., Rn.  39 sowie 
eing. noch unten bei Fn.  470 ff. (S.  216). 

10 Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 17, vgl. auch insb. 10, 13, 15, 19 f., 73. Vgl. auch 
Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, insb. 3 f., 10 ff., 39, 41, 55. 

11 Dazu noch eing. Kap. B.III.2.b)bb), S. 32. Zur wechselhaften Rezeption im Rahmen der 
wissenschaftlichen Gesetzesentwürfe vgl. Kap D.I.2.c), S. 137 sowie Kap. D.II.3.e), S. 281.

12 Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, sprechen von „aktiven Unternehmer*innen“, die 
„mit den Werten des Unternehmens innerlich verbunden sind“ und „treuhänderisch Verantwor-
tung für die Mission übernehmen“ (9, 33); den Gegensatz bilden hier „Fremdeigentümer*innen“ 
bzw. „anonyme Anteilseigner*innen“ (10, 12). Deutlich auch Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 
2019, 11. Sanders et al., Gesetzesentwurf VE-GmbH (i.F.: GE1 VE-GmbH), 2020, haben später 
treffend von der „Grundidee des aktiven, persönlich in der Gesellschaft engagierten und intrin-
sisch motivierten Gesellschafters ‚mit Gesicht‘“ gesprochen (29).
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stellung ist für ihn also kein (wirtschaftlicher) Selbstzweck, sondern Mittel zum 
Zweck der persönlichen, unternehmerischen Gestaltung „seines“ Unternehmens. 
Die dazu erforderlichen Kontrollrechte hält er folgerichtig nur („treuhände-
risch“) auf Zeit, um sie mit Beendigung seines gestalterischen Engagements 
(grundsätzlich unentgeltlich) an einen geeigneten Nachfolger weiterzugeben.13 
Als Kontrastfolie gilt demgemäß der „absentee owner“,14 also der gewisserma-
ßen „externe“, unter Umständen sogar gänzlich anonyme und mindestens primär 
renditeorientierte Anteilseigner.15 Zweitens die Tatsache, dass die Gesellschafter 
ihr „Unternehmenseigentum“16 grundsätzlich nicht als „privatkonsumtive[s]“,17 
sondern als „professionelles“ Vermögen verstehen.18 Dies leitet über zum zwei-
ten Strukturprinzip.

2. Zuordnung der Wertschöpfung zur  
unternehmenstragenden Gesellschaft

Als zweites Strukturprinzip soll gelten, dass die gesamte unternehmerische Wert-
schöpfung ausschließlich der unternehmenstragenden Gesellschaft zugeordnet 
wird.19 Diese unternehmenstragende Gesellschaft soll mit anderen Worten keine 
„wirtschaftlichen Eigentümer“ haben, sondern eben in Verantwortungseigentum 
stehen beziehungsweise – missverständlich formuliert – „sich selbst gehören“:20 

13 Vgl. Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, insb. 41. Zum Begriff der (unentgeltlichen) 
„Weitergabe“ vgl. noch Kap. D.I.5.b)bb)(1), S. 236 und Kap. D.II.5.b)dd), S. 347.

14 Klassisch Veblen, Absentee Ownership, 1924, passim (dazu Charbonnier, Überfluss, 
2022, 218 ff., 230). Populär auch Schumpeter, Capitalism, 1994 [1944], 140 ff., 142. Weiterfüh-
rend noch Kap. F.IV.4.b)bb), S. 524.

15 Vgl. Canon et al., VE, Purpose Stiftung (Hrsg.), 2020: „Solche ‚Fremdeigentümer*innen‘ 
(englisch: ‚Absentee owners‘) haben keine echte Verbindung zum Tagesgeschäft des Unterneh-
mens.“ (10) „Es müssen eben wirkliche ‚Eigen‘-tümer*innen sein – im Gegensatz zu 
‚Fremd‘-Eigentümer*innen, die das Unternehmen als Aktionäre halten, das Firmengelände je-
doch nie betreten haben.“ (109). Ähnlich auch Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 4 („anony-
me InvestorInnen“), 8 („Distanz und persönliche Anonymität“). Vgl. später auch Sanders, 
BOARD 2021, 140, 141 („ferne Investoren“) sowie zum Begriff noch Fn.  216.

16 Die dogmatische Unschärfe wird an dieser Stelle noch bewusst zugunsten der Darstellung 
in Kauf genommen: Rechtliche Inhaberin des Unternehmensvermögens ist bei einer Kapitalge-
sellschaft allein die Gesellschaft; den Gesellschaftern kommt allenfalls sog. „wirtschaftliches 
Eigentum“ zu (vgl. z.G. noch Kap. F., S. 462).

17 Diesen treffenden, auch i.F. verwendeten Begriff haben Sanders/Dauner-Lieb/Kempny/
Möslein/Veil, GmbHR 2021, 285, 285 geprägt (bezogen dort nur auf „die Gewinne der Gesell-
schaft“).

18 Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 10. 
19 Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 12; Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 12.
20 Diese Formulierung wird insb. bei Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 6, 10, verwen-

det (vgl. auch schon bspw. Steuernagel, in: Unternehmen, 2015, 139, 151); die SVE verwendet 



7II. Konzeptionelle Strukturprinzipien des Verantwortungseigentums

Ihre Gesellschafter sollen nicht Gesellschaftsinhaber im herkömmlichen Sinne 
sein, sondern ausschließlich Inhaber der Verantwortung. Sie sind also nicht Ver-
mögens-Eigentümer, sondern Verantwortungs-Eigentümer21 des Unternehmens 
(präziser: der unternehmenstragenden Gesellschaft). Als solche haben sie insbe-
sondere keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung oder potenzielle Liquidations-
erlöse; der „privatkonsumtive“ Zugriff auf das Gesellschaftsvermögen ist ihnen 
vielmehr grundsätzlich vollständig verwehrt.22 Die gängigen Stimm- und Kon-
trollrechte stehen ihnen dagegen uneingeschränkt zu, ihre unternehmerische  
Gestaltungsfreiheit bleibt völlig unberührt.23 Die zwingende Zuordnung der un-
ternehmerischen Wertschöpfung zur unternehmenstragenden Gesellschaft sagt 
mit anderen Worten noch nichts darüber aus, wie diese Wertschöpfung aussieht; 
es geht also gerade nicht um eine „Perpetuierung“ unternehmerischer Entschei-
dungen.24

Dieses zweite Strukturprinzip ist sehr bemerkenswert, weil das Gesellschafts-
recht25 bisher „– vereinfacht formuliert – wesentlich auf der Idee auf[baut], dass 
das Ziel unternehmerischen Handelns in der Gewinnerzielung für die Anteilseig-
ner liegt“26 (vgl. nur §  29 Abs.  1 S.  1 GmbHG, §  58 Abs.  4 S.  1 AktG, §  120 Abs.  1 
HGB).27 Das ist hier ausweislich der dargestellten Wertezuordnung und des „treu-

sie dagegen kaum. Sie weckt nicht nur eine Reihe unglücklicher Assoziationen (darunter insb. 
die einer vermeintlichen „Eigentumsfeindlichkeit“ des Konzeptes), sondern ist auch konzeptio-
nell unscharf. Vgl. eing. insb. noch Kap. F.II.1., S. 466, dort insb. Fn.  32 ff. 

21 Vgl. zu dieser griffigen begrifflichen Gegenüberstellung auch Canon et al., VE, SVE 
(Hrsg.), 2019, 2; Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 16. Zur bewegten Genese des Begrif-
fes noch Kap. B.III.3.d), S. 51.

22 Vgl. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 4; Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 12 
sowie später eing. Sanders et al., GE1 VE-GmbH, 2020, insb. 8, 41, 55 f.

23 Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, sprechen insofern von einer „Trennung von 
Stimm- und Gewinnrechten“ (109; ähnlich auch 12, 17, 57, 67); vgl. auch Canon et al., VE, 
SVE (Hrsg.), 2019, 15, 64. Vgl. zudem schon Fn.  12 sowie eing. noch Kap. F.II.2., S. 468.

24 Vgl. dazu Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 7, 10; Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 
2020, 6 f., 17, 63 sowie eing. noch Kap. D.I.5.b)aa)(4), S. 201.

25 Das gilt in dieser Abstraktheit ungeachtet aller kautelarjuristischen Gestaltungsmöglich-
keiten, vgl. dazu noch Kap. C., S. 79. Um die „Grundannahmen“ des Gesellschafts(gesetzes)
rechts zu erkennen, muss diese Gestaltungsfreiheit sogar außen vor bleiben. 

26 So treffend Sanders et al., GE1 VE-GmbH, 2020, 8 (Hervorh. hier). Gleichlaufend SVE 
(Hrsg.), Selbstständige Unternehmen, 2.  Aufl. 2020, 3; Sanders/Dauner-Lieb/Kempny/Möslein/
Veil, GmbHR 2020, R228, R228 (zustimmend bspw. El-Qalqili/Offinger, BKR 2021, 86, 87). 
Pointiert auch etwa Beuthien/Klappstein, Rücklagen, 2018, 42 sowie zur „business corporation“ 
Velasco, in: Fiduciary Obligations, 2021, 318, 320. 

27 Zitiert wird hier nur jew. die Norm, die das am deutlichsten zeigt. Eine vergleichbare 
Regelung findet sich auch in §  722 Abs.  1 BGB (der über §  1 Abs.  4 PartGG auch für die PartG 
zur Anwendung kommt; vgl. nur MüKo-BGB/Schäfer, 8.  Aufl. 2020, PartGG, §  6 Rn.  44 ff.) 
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händerischen“ Selbstverständnisses der Verantwortungseigentümer aber gerade 
nicht der Fall. Diese Feststellung leitete über zum dritten Strukturprinzip. 

3. Umkehrung der Zweck-Mittel-Relation  
von Gewinn und Unternehmung 

Als drittes und letztes Strukturprinzip soll nämlich gelten, dass die Zweck-Mit-
tel-Relation von Gewinnerzielung und Unternehmung im Vergleich zu herkömm-
lichen Wirtschaftsunternehmen umgekehrt wird.28 Das Gesellschaftsrecht geht 
grundsätzlich davon aus, „dass das Ziel unternehmerischen Handelns in der Ge-
winnerzielung [für die Anteilseigner] liegt“.29 Das Ziel eines Unternehmens in 
Verantwortungseigentum dagegen soll „eben nicht die Gewinngenerierung“ sein, 
„sondern die Schaffung von Mehrwerten für die Gesellschaft“.30 Die Erwirtschaf-
tung von Gewinnen wird hier also zum bloßen Mittel degradiert, während der 
„Existenzgrund“31 des Unternehmens ein anderer sein soll, und zwar die jeweili-
ge unternehmerische „Mission“.32 Für diese Art, Wirtschaft zu denken und prak-

sowie in §  19 Abs.  1 S.  1 GenG (e.G.), §  194 Abs.  1 S.  1 VAG (VVaG) und Art.  21 Abs.  1 VO 
(EWG) 2137/85 (EWIV). Speziell zur GmbH noch eing. Kap. C.II.1.a), S. 91.

28 Diese Formulierung findet sich erstmals bei Reiff, ZIP 2020, 1750, 1754 („Umkehrung 
der Zweck-Mittel-Relation von Gewinn und Unternehmung“). Vgl. später bspw. auch Kempny/
Sanders, NWB 2021, 3117, 3118 („Gewinne“ als „Mittel zu einem Zweck [...], der über die 
Mehrung des konsumierbaren Vermögens der Gesellschafter hinausgeht“) sowie jüngst Neitzel, 
KJ 2022, 479, 488. Instruktiv Kühl, Organisationen, 2.  Aufl. 2020, 9 f., 15 ff., 44 ff., insb. 53 f., 
53 („Zweck-Mittel-Verdrehung“; ohne Bezug zum VE); zur „Relativität“ dieser Charakterisie-
rungen aber Luhmann, Zweckbegriff, 7.  Aufl. 2016 [1973], 266 ff., 266. Vgl. auch noch Fn.  66 f. 

29 Vgl. Fn.  26 (Hervorh. hier). Vgl. auch Roth, Verbandszweck, 2021, 35, dort bei Fn.  163; 
Nicolussi, AG 2022, 753, 760 („herkömmlich[e] unternehmenstheoretisch[e] These“) sowie 
pointiert Herchen, NJW 2022, 3111, 3114 (zu Modifizierungen des „klassische[n], auf dem 
Shareholder-Value-Konzept basierte[n] Gesellschaftsrecht[s]“). Dazu Fn.  69, 84.

30 Vgl. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 24 („‚Purpose‘“; dazu gleich Fn.  33). Vgl. 
auch Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 9: „Während der Zweck der Unternehmung von 
der ökonomischen Theorie traditionell in der Gewinnmaximierung und der Steigerung ihres 
Unternehmenswerts gesehen wird, wollen Unternehmen in Verantwortungseigentum einem be-
stimmten Sinn dienen und sehen Gewinn als Mittel zu diesem Zweck. Worin genau dieser Sinn 
liegt, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab.“.

31 Begriffliches Vorbild ist hier die „raison d’être“ aus Art.  1835 S.  2 des französischen Code 
civil; vgl. dazu hier nur Fleischer/Chatard, in: FS Kronke 2020, 1723, 1731 f. (näher Fn.  966 
[S.  296] und Fn.  1579 [S.  406]). Vgl. auch schon Reiff, ZIP 2020, 1750, 1754, dort Fn.  76. Zu 
ähnlichen Formulierungen auch Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 24 („direkter Existenz-
grund“), 63 („‚Purpose‘“), 70 (Mayer: „Zweck“, „Ziel“, „Sinn“); Canon et al., VE, Purpose 
(Hrsg.), 2020, 92 (Mayer: „Zweck“, „Ziel“, „Sinn“), 108 („eigentliche[r] Sinn und Zweck“). 

32 Vgl. Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, insb. 73, 113. Ähnlich später Sanders et al., 
GE1 VE-GmbH, 2020, 10, 13 („unternehmerische Vision“). Mit abw. Begriffsverwendung 
bspw. Bruce/Jeromin, Corporate Purpose, 2020, 22 ff., insb. 24 ff. 



9II. Konzeptionelle Strukturprinzipien des Verantwortungseigentums

tisch zu betreiben, hat sich der Begriff „Purpose-Economy“ (von engl. purpose = 
Absicht, Zweck, Ziel, Aufgabe, Bestimmung)33 etabliert.34 Ihr wesentlicher In-
halt lässt sich mit Colin Mayer, einem ihrer prominentesten Vordenker und Un-
terstützer des Verantwortungseigentums, wie folgt zusammenfassen: 

[Corporate purpose should be] to produce profitable solutions to the problems of people and 
planet, and not to profit from producing problems for people or planet.35 

Konsequent angewendet handelt es sich bei diesem „Purpose-Konzept“ um eine 
„fundamentale Neuausrichtung der Rahmenbedingungen unternehmerischen 
Handelns“.36 Trotz der vielen neuralgischen Punkte, die schon die beiden ersten 
Strukturprinzipien aus rechtswissenschaftlicher Perspektive aufgeworfen haben, 
muss dieses dritte Strukturprinzip deshalb als der revolutionärste Teil des Kon-
zeptes Verantwortungseigentum angesehen werden.37 Ungeachtet dessen handelt 
es sich bei Unternehmen in Verantwortungseigentum um gewinnbasierte, am 
Markt agierende Wirtschaftsunternehmen.38 Insbesondere verfolgen solche Un-
ternehmen grundsätzlich keine (im steuerrechtlichen Sinne) gemeinnützigen 
Zwecke; vielmehr soll die Festlegung des jeweiligen „Purpose“ eine freie unter-
nehmerische Entscheidung sein.39 Schließlich handelt es sich bei Unternehmen 
in Verantwortungseigentum nach gängigem Verständnis auch nicht per se um 
Sozialunternehmen.40 

33 Vgl. bspw. dict.cc/?s=purpose. 
34 Dazu gleich Kap. B.II.4., S. 10.
35 Vgl. Mayer, Purpose of Business, WEF (Hrsg.), 01.07.2020 (näher gleich Fn.  59 ff.). Colin 

Mayer ist Mitglied des Kuratoriums der SVE, vgl. noch unten Fn.  270, 349. 
36 Fleischer, ZIP 2021, 5, 5. Weiter heißt es: „Die These lautet, dass moderne Unternehmen 

zu ihrer gesellschaftlichen Legitimität eines Existenzgrundes bedürfen, der über reine Gewin-
norientierung hinausgeht. Sie rührt gleichermaßen an Grundfesten der Managementforschung 
wie des Gesellschaftsrechts und fordert beide Fächer in bisher ungeahnter Form heraus.“ (vgl. 
auch engl. Fleischer, ECFR 2021 [18/2], 161, 161 ff. sowie noch unten bei Fn.  985 [S.  299]). 

37 So bereits Reiff, ZIP 2020, 1750, 1754. Vgl. auch Mittwoch, Nachhaltigkeit, 2022, 257 
(„Kern dieser Idee“); Cranshaw/Portisch, ZInsO 2020, 2072, 2077 f., 2078. 

38 Vgl. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 7, 9, 25; Sanders et al., GE1 VE-GmbH, 2020, 
9. Deutlich auch Mayer, OxREP 2020 (36/2), 223, 230: „[P]urpose is not about charity or phi-
lanthropy, but hardnosed business.“. 

39 Vgl. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 43 ff., insb. 40 („Korsett des Gemeinnützigkeits-
rechts“). Pointiert auch Canon et al., VE, Purpose (Hrsg.), 2020, 111: „Gesucht wird daher eine 
Rechtsform, die diesen Unternehmen weder das Korsett des Gemeinnützigkeitsrechts anlegt 
noch eine Form, die sie zu rein privatnützigen Unternehmen macht – eine neue ‚Gesell-
schafts-Nützigkeit‘.“ Dazu noch eing. insb. Kap. D.II.3.f), S. 283.

40 Vgl. insb. die Definition bei Kommission (Hrsg.), Soziales Unternehmertum (KOM[2011] 
682 endg.), 2011, 2 f. sowie Fici, Social Enterprise, EP (Hrsg.), 2017, 17 ff. Den Zusammenhang 
betonen insb. Croon-Gestefeld, KritV 2020, 351, 356 f.; Mittwoch, NR 2021, 169, 175 f., 176 
sowie jüngst Schirmer, ZEuP 2023, 326, 328 f., 336 f. (dazu noch Fn.  865, 1587 [S.  280, 407]) 
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4. Exkurs: Zum Konzept der Purpose-Ökonomie

Dem Verantwortungseigentums geht es um ein alternatives Konzept individuel-
len Eigentums an Unternehmen. Der Purpose-Ökonomie geht es dagegen um ein 
alternatives Verständnis des gesellschaftlichen Zwecks von Unternehmen. Beide 
Konzepte sind also nicht identisch. Sie hängen aber eng zusammen und beziehen 
sich explizit aufeinander.41 Das zeigt sich nicht nur in den Publikationen ihrer 
jeweiligen Unterstützer,42 sondern auch in deren ständiger Zusammenarbeit und 

und neuestens SVE (Hrsg.), Eckpunktepapier GmgV, 2023, 7. Loser dagegen Sanders et al., 
GE2 GmbH-gebV, 2021, 40 f.; Sanders, NZG 2021, 1573, 1577, 1579. Vgl. auch SPD/Die 
Grünen/FDP (Hrsg.), Koalitionsvertrag, 2021, 30 (dazu Fn.  1554 ff. [S.  400]) sowie weiterfüh-
rend jüngst Möslein/Sanders, JZ 2022, 922, 924 f., 929 (m. w. N.). Kontrastierend Kirchdörfer/
Kögel, in: FS Möschel, 2021, 181, 209; Weitemeyer/Weißenberger/Wiese, GmbHR 2021, 1069, 
1078. Differenzierend Mittwoch, Nachhaltigkeit, 2022, 240 ff., 254 ff., 258 ff., 260. Generell zu 
den definitorischen Schwierigkeiten eing. Harbrecht, Social Entrepreneurship, 2010, 27 ff.; 
Jansen, in: Sozialunternehmen, 2013, 35, 37 ff.; Momberger, Social Entrepreneurship, 2015, 
23 ff. Zur rechtspolitischen Relevanz eindringlich Momberger, NPLY 2016/17, 113, 119 ff.; 
Möslein, ZRP 2017, 175, 175 ff. Instruktiv zuletzt bspw. Liao, in: CambHdbkSocEntL, 2018, 
101, 101 ff.; Gregory, in: Corporate Landscape, 2018, 333, 333 ff.; Liao, in: CambHdbkCorpL-
CorpGovSus, 2019, 655, 657 ff.; Liptrap, JCLS 2020 (20/2), 495, 495 ff.; Mittwoch, in: Zertifi-
zierung, 2021, 51, 60 ff.; jüngst Fleischer/Pendl, NZG 2023, 815, 815 ff. und die Länderberich-
te bei Defourny/Nyssens (Hrsg.), Social Enterprise, 2021. Weiterführend Boeger, in: CambH-
dbkSocEntL, 2018, 123, 123 ff.; Sánchez-Hernández et al., in: Fourth Sector, 2021, 7, 7 ff. 

41 Dies ist bei Sanders et al. zunächst nicht immer deutlich genug geworden, was u. a. der 
(berechtigten) Abgrenzung zu rechtspolitischen Alternativen wie der US-amerikanischen Bene-
fit Corporation geschuldet gewesen ist (dazu noch unten bei Fn.  1577, 1581 [S.  405 f.]). Vgl. 
deutlich Möslein/Mittwoch, Welche Rechtsform?, FAZ Einspruch Online v. 07.12.2020 (Vor-
schlag einer VE-GmbH „verstrickt sich […] nicht in der sogenannten Purpose-Debatte“) sowie 
eing. später insb. Sanders, NZG 2021, 1573, 1574. Partiell zurückhaltender und mit Unterschie-
den im Detail auch bspw. Sanders/Hoon, Eigentum trifft Verantwortung, FAZ Einspruch Online 
v. 05.02.2020; Sanders et al., GE1 VE-GmbH, 2020, 8, 10 f., 13 f., 28; Sanders et al., GE2 
GmbH-gebV, 2021, 5, 12 f., 16, 19 f., 24 ff., 40 ff.; Kempny/Sanders, NWB 2021, 3117, 3118, 
3121. Deutlich wie hier i.E. aber jüngst insb. Sanders, ECFR 2022 (19/4), 622, 630, 642;  
Möslein/Sanders, JZ 2022, 922, 932; Sanders, in: EFL, 2023, 25, 57; Sanders/Hoon, Chance, 
FAZ v. 30.05.2023, 18. Vgl. auch Kilian/Miklis, in: Zukunftsthemen, 2.  Aufl. 2020, 1, 28 f.; 
Herchen, NJW 2022, 3111, 3114 sowie bspw. Sogorski, Purpose, FAZ v. 25.11.2021, V5 und 
jüngst MHdB-GesR-III/Bachmann, 6.  Aufl. 2023, §  79 Rn.  5. Weiterführend noch Kap. D.I.2.d), 
S. 139 (zum GE1) sowie insb. Kap. D.II.3.f), S. 283 (zum GE2). 

42 Vgl. insb. Canon et al., VE, SVE (Hrsg.), 2019, 3 („Purpose-Orientierung“; auch 24, 53, 
63); Purpose (Hrsg.), Mustersatzung GmbH in VE, 2019, 1, §  2 Abs.  3 (GmbH „arbeitet als 
sogenanntes Purpose-Unternehmen bzw. Unternehmen in Verantwortungseigentum“) sowie 
Hensen, in: Corporate Purpose, 2020, 161, 161 („Verantwortungseigentum institutionalisiert 
den Corporate Purpose in der DNA des Unternehmens“). Vgl. ferner auch Priddat, in: Telling 
the trust, GTREU (Hrsg.), 2016, 25, 26 f., 30; Steuernagel/Wagner/Böhm, Unternehmenseigen-
tum, AG VE (Hrsg.), 2018, 4, 16; SVE (Hrsg.), Presskit, 05.10.2020, 4; Canon et al., VE, 
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